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OCH

Hafen

FFH-Gebiet

Ludwigsluster-Grabower

Heide, Weißes Moor und

Griemoor

DE 2635-303
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"Alte Elde zwischen

Wanzlitz und Krohn"

DE 2735-301

GRABOW

FLÄCHENNUTZUNGSPLAN   DER   STADT   GRABOW   LANDKREIS LUDWIGSLUST

DARSTELLUNGEN

§ 5 Abs. 2 Nr. 1 bis 10 BauGB

Art der baulichen Nutzung

§ 5 Abs. 2 Nr. 1 BauGB

§§ 1 Abs. 1Nr. 1 bis 11 BauNVO

Wohnbaufläche

§ 1 Abs. 1 Nr. 1 BauNVO

Gemischte Baufläche

§ 1Abs. 1 Nr. 2 BauNVO

Gewerbliche Baufläche

§ 1 Abs. 1 Nr. 3 BauNVO

Sondergebiete, die der Erholung dienen

§ 10 BauNVO Wochenendhausgebiet

Sonstige Sondergebiete

§ 11 BauNVO Wasserwanderrastplatz

Sonstige Sondergebiete

§ 11 BauNVO Jugendherberge

Sonstige Sondergebiete

§ 11 BauNVO Hafen

Sonstige Sondergebiete

§ 11 BauNVO Einzelhandel

WOCH

WWR

JH

Hafen

EH

Einrichtungen und Anlagen zur Versogung mit

Gütern und Dienstleistungen des öffentlichen und

privaten Bereichs, Flächen für Gemeinbedarf,

Flächen für Sport- und Spielanlagen

§ 5 Abs. 2 Nr. 2 BauGB

Flächen für den Gemeinbedarf

Öffentliche Verwaltung

Schule

Kirchen und kirchlichen Zwecken dienende Gebäude und Einrichtungen

Sozialen Zwecken dienende Gebäude und Einrichtungen

Kulterellen Zwecken dienende Gebäude und Einrichtungen

Feuerwehr

Flächen für Sport- und Spielanlagen

Sportanlagen

Sportlichen Zwecken dienende Gebäude und Einrichtungen

Flächen für den überörtlichen Verkehr und für die

örtlichen Hauptverkehrszüge

§ 5 Abs. 2 Nr. 3 und Abs. 4 BauGB

Flächen für Versorgungsanlagen, für die

Abfallentsorgung und Abwasserbeseitigung sowie

Ablagerungen

§ 5 Abs. 2 Nr. 4 und Abs. 4 BauGB

Flächen für Versorgungsanlagen

Sonstige überörtliche und örtliche

Hauptverkehrsstraßen

Bahnanlagen

Nachrichtliche Übernahme

§ 5 Abs. 4 Satz 1 BauGB

Versorgungsleitung oberirdisch

Versorgungsleitung unterirdisch

Umgrenzung von Flächen mit wasserrechtlichen

Festsetzungen

Umgrenzung von Schutzgebieten und Schutzobjekten

im Sinne des Naturschutzrechts

Biotop

L

N

B

Naturschutzgebiet

Landschaftsschutzgebiet

Naturdenkmal

VERMERKE

geplantes Naturschutzgebiet/ Flora-Fauna- Habitat

(FFH)-Gebiet

WL

AL

GL

Wasserleitung

Abwasserleitung

Gasleitung

Elektrizität

Gas

Wasser

Abwasser

Grünflächen

§ 5 Abs. 2 Nr. 5 und Abs. 4 BauGB

Grünfläche

Parkanlage

Dauerkleingärten

Badeplatz/ Freibad

Friedhof

Wasserflächen

§ 5 Abs. 2 Nr. 7 und Abs. 4 BauGB

Wasserfläche

Flächen für die Landwirtschaft und Wald

§ 5 Abs. 2 Nr. 9 und Abs. 4 BauGB

Flächen für die Landwirtschaft

Umgrenzung von Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur

Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft

§ 5 Abs. 2 Nr. 10 BauGB

Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen

und Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur

Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur

und Landschaft

§ 5 Abs. 2 Nr. 10 und Abs. 4 BauGB

A

Flächen für Wald

Ausgleichsflächen

Sonstige Planzeichnen

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches

des Flächennutzungsplanes

Abgrenzungen unterschiedlicher Nutzung

Kennzeichnungen

§ 5 Abs. 3 Satz 1 BauGB

S111

S111

Nutzungsbeschränkungsbereiche

Flächen für Abgrabungen oder für die Gewinnung von

Bodenschätzen

§ 5 Abs. 3 Nr. 2 BauGB

Umgrenzung der für bauliche Nutzungen vorgesehene

Flächen, deren Böden erheblich mit umweltgefährdeten

Stoffen belastet sein können

§ 5 Abs. 3 Nr. 3 BauGB

Kennzeichnung der Flächen, deren Böden erheblich mit

umweltgefährdeten Stoffen belastet sein können

§ 5 Abs. 3 BauGB

FLÄCHENNUTZUNGSPLAN

DER STADT GRABOW 

  März 2006

M  1 : 10.000

Umgrenzung der Baulflächen, für die eine zentrale

Abwasserbeseitigung nicht vorgesehen ist

§ 5 Abs. 2 Nr. 1 und Abs. 4  BauGB

Spielplatz

Übersichtsplan

M 1:500.000

GRABOW

Übersichtsplan

M 1 : 500 000

Fläche, für die die Genehmigung nach § 6 Abs. 3 BauGB

versagt wurde (Teilversagung)

Ergänzungen aufgrund der Genehmigung vom 14.03.2006

Autobahn geplant

(Verlauf der Linienbestimmung der A 14)

RECHTSGRUNDLAGEN

- Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 27.08.1997 (BGBl.   S 214,

  1998 I, S. 137), zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetztes vom 24.06.2004 (BGBl. S. 1359)

  § 233 i. V. m.  § 244 (1) BauGB (Überleitungsvorschrift)

- Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstück (Baunutungsverordnung  -

   BauNVO) in der Fassung vom 23. Januar 1990 (BGBl. S. 133) zuletzt geändert

   durch Artikel 3 des Gesetzes zur Erleichterung von Investitionen und der

   Ausweisung und Bereitstellung von Wohnbauland vom 22. April 1993 (BGBl.  S. 466)

- Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des

   Planinhalts (Planzeichenverordnung 1990 - PlanzV 90) vom 18. Dezember 1990

   (BGBl. 1991 I S. 58, BGBl. III 213-1-6)


